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1. Änderungssatzung vom 22.03.2010 zur
Jagdsteuersatzung der Stadt Oberhausen
vom 20.12.2005

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung vom
22.03.2010 die folgende Änderungssatzung beschlossen:

Art. 1

Die Jagdsteuersatzung der Stadt Oberhausen vom
20.12.2005 wird wie folgt geändert:

§ 4 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

(1) Der Steuersatz beträgt jährlich 25 vom Hundert des
zu Beginn des Steuerjahres geltenden Jagdwertes.
Abweichend von Satz 1 beträgt der Steuersatz vom 1.
Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 20 vom
Hundert, vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember
2011 13,75 vom Hundert und vom 1. Januar 2012 bis
zum 31. Dezember 2012 7,5 vom Hundert des zu
Beginn des Steuerjahres geltenden Jagdwertes; ab
dem 1. Januar 2013 wird eine Jagdsteuer nicht mehr
erhoben.

§ 9 Abs.1 wird wie folgt gefasst:

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft und
am 31. Dezember 2012 außer Kraft.  

Art. 2

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.04.2010 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S.
666) in der zur Zeit gültigen Fassung können
Verletzungen von  Verfahrens- oder  Formvorschriften
gegen diese Satzung  nach  Ablauf eines Jahres  seit
ihrer  Verkündung  nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenü-
ber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 22.03.2010

Klaus Wehling
Oberbürgermeister

15. April 2010 Nr. 8/2010
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Wahlbekanntmachung

Am 09. Mai 2010 findet die Wahl zum Landtag
Nordrhein-Westfalen statt.

Die Wahlzeit beginnt um 8.00 Uhr und endet um
18.00 Uhr.

Das Gebiet der kreisfreien Stadt Oberhausen ist in 143
Stimmbezirke eingeteilt. Der Wahlkreis 55 - Oberhausen
I - umfasst die Stimmbezirke in den Stadtbezirken Alt-
Oberhausen und Osterfeld. Der Wahlkreis 56 -
Oberhausen II / Wesel I - umfasst die Stimmbezirke des
Stadtbezirkes Sterkrade und vom Kreis Wesel die
Gemeinde Dinslaken. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den
Wahlberechtigten in der Zeit vom 06. April 2010 bis 18.
April 2010 zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk
und der Wahlraum angegeben, in dem der/die
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Für die Feststellung des Briefwahlergebnisses sind 29
Briefwahlvorstände gebildet worden. Sie treten am
Sonntag, 09. Mai 2010, um 15.00 Uhr im TZU I (ehem.
Werksgasthaus), Essener Str. 3, 46047 Oberhausen,
zusammen.

Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis
er/sie eingetragen ist.
Der/die Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mitbrin-
gen und hat sich auf Verlangen über seine Person aus-
zuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder
Reisepass mitzubringen.

Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im
Wahlraum bereitgehalten.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender
Nummer für die Wahl in Wahlkreisen die zugelassenen
Kreiswahlvorschläge mit dem Namen des
Bewerbers/der Bewerberin sowie für die Wahl nach
Landeslisten die zugelassenen Landeslisten der
Parteien mit den Namen der ersten fünf Bewerber/innen.

Jede/r Wähler/in hat zwei Stimmen, eine Erststimme
für die Wahl des Wahlkreisabgeordneten und eine
Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste. Er/Sie
gibt seine/ihre Stimme geheim ab.

Der/die Wähler/in gibt

seine/ihre Erststimme in der Weise ab, dass er/sie durch
ein auf den Stimmzettel in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem/r Bewerber/Bewerberin eines Kreiswahl-
vorschlages sie gelten soll,

seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass er/sie
durch ein auf den Stimmzettel in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welcher Landesliste sie gelten soll.

Gründe für ungültige Stimmen sind in den §§ 30 und 31
Abs. 3 Satz 2 des Landeswahlgesetzes und in § 48 der
Landeswahlordnung festgelegt.
Der Stimmzettel  muss vom Wähler in einer Wahlzelle
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum
gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass
nicht erkannt werden kann, wie er/sie gewählt hat.

Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit dies ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Stimmbezirk dieses Wahlkreises (Ausweis-
pflicht)

oder

b) durch Briefwahl.

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der
Gemeinde (Wahlamt) die Briefunterlagen beschaffen (s.
Rückseite der Wahlbenachrichtigung). Der Wahlbrief mit
dem Stimmzettel (in verschlossenem Wahlumschlag)
und dem unterschriebenen Wahlschein muss so recht-
zeitig übersandt werden, dass er spätestens am
Wahltage bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Dienststelle
des Oberbürgermeisters, Bereich Statistik und Wahlen,
eingeht. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Wahlbrief
auch beim Bereich Statistik und Wahlen, Essener Str.
66, 46047 Oberhausen, abgegeben werden. 

Jede(r) Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, kann mit einer
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft werden. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1
und 3 des Strafgesetzbuches).

Oberhausen, 25.03.2010

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung einer Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 120

I. Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 120 vom
26.03.2010

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und
16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585), in
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994,
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
09.10.2007 (GV.NRW.2007, S. 380) in seiner Sitzung
am 22.03.2010 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung -, vom 09.02.2010
umrandet dargestellt und als Anlage dieser Satzung
beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der
Veränderungssperre Nr. 120 liegt in der Gemarkung
Sterkrade, Flur 19, und umfasst die Flurstücke Nr.
799, 972, 798, 971 und 796.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der
Veränderungssperre (§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durch-
geführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt
werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung
einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch am
17.04.2011. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde
der Zeitraum der Zurückstellung eines Bauge¬suchs
nach § 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate) angerechnet.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

III. Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Gemeinde (Stadt Oberhausen, Dezernat 5,
Bereich 1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer
Nr. A 004) unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgendes hinge-
wiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf
eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:
„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über
den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hin-
aus, so ist den Betroffenen für dadurch entstandene
Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung
in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hinge-
wiesen, dass der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1
Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt
Oberhausen beantragt.

Oberhausen, 26.03.2010
Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Hans-Sachs-Berufskolleg, Am Förderturm
5, 46049 Oberthausen Energetische
Sanierung eines Schulgebäudes

a) Ausschreibende Stelle:
Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
Technisches Gebäudemanagement (TGM)
Baumanagement
Bahnhofstraße 66 (Technisches Rathaus)
46145 Oberhausen
Telefon: 0208 594-7108 Herr Kuhla
Telefax: 0208 594-7140
Internet: www.ogm.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

c) Art des Auftrages
Hans-Sachs-Berufskolleg

d) Ort der Ausführung
Am Förderturm 5, 46049 Oberhausen

e) Art und Umfang der Leistungen
Energetische Sanierung eines Schulgebäudes

1.) ca. 3.000 qm Aluminiumfenster einschl.
Aluminiumbekleidung für Leibung und  Sturz
sowie 2.400 qm Sonnenschutz als außenliegende
Raffstores.

2.) ca. 4.200 qm Wärmedämmverbundsystem

3.) ca. 3.250 qm Flachdachabdichtungsarbeiten

f) Voraussichtliche Ausführungsfristen
Anfang Juli - Ende Dezember 2010

g) Anforderungen der Verdingungsunterlagen
Die Angebotsunterlagen können ab dem 03.05. –
17.05.2010 in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr bei der
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH,
TGM, Technische Verwaltung, 2. OG, Raum D 208,
Bahnhofstraße 66 (Technisches Rathaus), 46145
Oberhausen, abgeholt bzw. schriftlich angefordert
werden.
Telefon: 0208 594-7126 Frau Verlande

Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen erteilt:
Telefon: 0208 594-7108 Herr Kuhla

h) Kosten der Unterlagen
25,00 EUR je Gewerk bar oder Verrechnungsscheck.
Kosten werden nicht erstattet.

i) Frist für die Einreichung der Angebote 
(Submissionstermin)
Die Angebote sind bis zum  26.05.2010, 9.00 Uhr,
einzureichen

j) Anschrift für Angebotsabgabe
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM) Raum
D 110, Bahnhofstraße 66 (Technisches Rathaus)
46145 Oberhausen

k) Sprache
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

l) Teilnehmer am Eröffnungstermin
Teilnehmerkreis gem. § 22 Nr. 1 VOB/A
Bieter und ihre Bevollmächtigten Vertreter.

m) Eröffnungstermin
Die Angebote werden am  26.05.2010,  9.00  Uhr,
Raum D 111, Bahnhofstraße 66 (Techn. Rathaus),
46145 Oberhausen, eröffnet.

n) Geforderte Sicherheiten
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der
Auftragssumme einschl. der Nachträge. Die
Vertragserfüllungsbürgschaft wird nach Abnahme der
Leistung in eine Mängelansprüchebürgschaft umge-
wandelt.

o) Zahlungsbedingungen
gemäß VOB/B § 16

p) Geforderte Eignungsnachweise des Bewerbers
Der Bieter hat mit der Angebotsabgabe zum
Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angaben gem. § 8 Nr. 3 Abs. 1
VOB/A zu machen.

Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftli-
che Bieter haben eins ihrer Mitglieder als bevoll-
mächtigten Vertreter für den Abschluss und die
Durchführung des Vertrages zu bezeichnen.

Der Bieter hat folgende weitere Unterlagen vorzulegen:
- Bescheinigungen der Berufsgenossenschaft
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der

Steuerbehörde
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der

Sozialversicherungsträger

q) Zuschlags- und Bindefrist
07.07.2010

r) Vergabeprüfstelle
Bezirksregierung Düsseldorf
Cecilienallee 2
D - 40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-3131
Telefax: 0211 475-3989
Internet: www.bezreg-duesseldorf.nrw.de
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Im Auftrag der Stadt Oberhausen,
Fachbereich 5-6-40, 46047 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Deckenüberzug Gotenstraße

Leistung:
ca. 700 m² Fahrbahndecke aufnehmen
ca. 700 m² Schottertragschicht Z 1.2 fräsen
ca. 700 m² Asphaltbinderschicht 150 kg/m² liefern

u. einbauen
ca. 700 m² Asphaltdeckschicht aus Splittmastix-

asphalt liefern und einbauen
ca. 225 m Bordsteine liefern u. verlegen
ca. 180 m² Pflaster bzw. Pflasterplatte liefern u. ver-

legen
ca. 13 m. Senkenanschlussleitungen mit Inliner

sanieren 
ca. 3 Stck. Schachtabdeckungen liefern und ein-

bauen

Bauzeit:
Ausführungszeit: ca. Juni 2010, Beginn 14 Tage nach
Aufforderung

Zuschlagsfrist:
04.06.2010

Die Angebotsunterlagen können ab 15.04.2010 bis
27.04.2010 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Deckenüberzug Gotenstraße

Projekt-Nr.: 
Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
20,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Bialas
WBO-GmbH, Kanäle und Straßen
Tel. 0208 8578-364

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Zimmer 0.11.

Eröffnungstermin am 06.05.2010, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 22/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 63, Postfach 30
08 65, 40408 Düsseldorf, wenden.
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Im Auftrag der Stadt Oberhausen,
Fachbereich 5-6-40, 46047 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Deckenüberzug Alsenstraße von Hermann-Albertz-
Straße bis Marktstraße

Leistung:
ca. 150 m² Fahrbahndecke aufnehmen
ca. 150 m² Schottertragschicht Z 1.2 fräsen
ca. 450 m² Fahrbahndecke fräsen
ca. 150 m² Asphalttragschicht liefern und einbauen
ca. 650 m² Asphaltdeckschicht aus Splittmastix-

asphalt liefern und einbauen
ca. 6 Stck. Straßenablaufaufsätze höhenmäßig

regulieren
ca. 3 Stck. Schachtabdeckungen liefern und einbauen

Bauzeit:
Ausführungszeit: ca. Juni 2010, Beginn 14 Tage nach
Aufforderung

Zuschlagsfrist:
04.06.2010

Die Angebotsunterlagen können ab 15.04.2010 bis
27.04.2010 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Deckenüberzug Alsenstraße von Hermann-Albertz-
Straße bis Marktstraße

Projekt-Nr.: 
Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
20,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.
Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Barmscheidt
WBO GmbH, Kanäle und Straßen
Tel. 0208 8578-370

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Zimmer 0.11.

Eröffnungstermin am 06.05.2010, um 10:30 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 22/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 63, Postfach 30
08 65, 40408 Düsseldorf, wenden.
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- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 6. Mai 2010
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Frühjahr 2010

nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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